
Reisebedingungen 
von Lupe Reisen 
 
Liebe(r) Lupe-Reisende(r), 
zu einer optimalen Reisedurch-
führung tragen klare vertragli-
che Vereinbarungen bei, die 
wir mit Ihnen in Form der 
nachfolgenden Bestimmungen 
treffen. Diese Reisebedingun-
gen ergänzen die Vorschriften 
der §§ 651 a bis m BGB über 
den Pauschalreisevertrag und 
die Informationspflichten für 
Reiseveranstalter und führen 
diese Vorschriften aus. Sie 
werden, soweit wirksam ver-
einbart, Inhalt des zwischen 
Ihnen – nachstehend „Reisen-
der“ – und uns, der Firma Lu-
pe Reisen, Inhaber Axel Neu-
haus – nachstehend „Lupe 
Reisen“ abgekürzt – zustande 
kommenden Reisevertrages.   
(© Diese Reisebedingungen 
sind urheberrechtlich ge-
schützt. RA Rainer Noll, Stutt-
gart, 2003-2008) 
 
1. Abschluss des Reisever-
trages  
1.1 Mit der Reiseanmeldung 
(Buchung), die mündlich, 
schriftlich, per Telefax, per 
Internet oder E-Mail erfolgen 
kann, bietet der Reisende Lupe 
Reisen den Abschluss eines 
Reisevertrages auf der Grund-
lage der Reiseausschreibung, 
aller ergänzenden Angaben in 
der Buchungsgrundlage und 
dieser Reisebedingungen ver-
bindlich an. 
1.2 Der Reisevertrag kommt 
mit der Buchungsbestätigung 
von Lupe Reisen an den Rei-
senden zustande. Die Bu-
chungsbestätigung bedarf kei-
ner bestimmten Form. Bei oder 

unverzüglich nach Vertrags-
schluss wird eine schriftliche 
Ausfertigung der Buchungsbes-
tätigung übermittelt.  
1.3 Weicht der Inhalt der Rei-
sebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot von Lupe Rei-
sen vor, an das diese für die 
Dauer von 10 Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Ange-
botes zustande, wenn der Rei-
sende innerhalb dieser Bin-
dungsfrist das geänderte Ange-
bot durch ausdrückliche Erklä-
rung, Anzahlung oder Restzah-
lung annimmt.  
1.4 Der Anmeldende Reisende 
haftet für alle Verpflichtungen 
von mitangemeldeten Reisen-
den aus dem Reisevertrag, so-
fern er diese Verpflichtung 
durch ausdrückliche, gesonder-
te schriftliche Erklärung über-
nommen hat.  
 
2. Vermittlungstätigkeit von 
Lupe Reisen  
2.1 Vermittelt Lupe Reisen die 
Reisen anderer Anbieter 
und/oder, insbesondere zu-
sätzlich zu ihren eigenen Rei-
sen, Flüge, Mietwagen oder 
sonstige touristische Leistun-
gen, so ist Lupe Reisen aus-
schließlich Vermittler, soweit 
die Leistungen ausdrücklich als 
vermittelte Fremdleistungen 
gekennzeichnet sind und nicht 
nach den Grundsätzen des § 
651a Abs. 2 BGB der Anschein 
erweckt wird, dass Lupe Reisen 
diese Leistungen in eigener 
Verantwortung erbringt. 
2.2 Zustandekommen und In-
halt des Vertrages mit dem 
vermittelten Unternehmen 
richten sich nach den für das 

vermittelte Unternehmen gel-
tenden gesetzlichen Bestim-
mungen und anwendbaren 
internationalen Bestimmungen, 
sowie den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, Reise- und 
Beförderungsbedingungen die-
ser Unternehmen, soweit diese 
in den Vertrag mit dem Rei-
senden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen wirksam einbe-
zogen werden.  
2.3 Angaben über Leistungen 
vermittelter Unternehmen (sie-
he Ziffer 2.1) beruhen aus-
schließlich auf deren Angaben 
gegenüber Lupe Reisen, sie 
stellen keine eigene Zusiche-
rung von Lupe Reisen gegen-
über dem Reisenden dar. 
 
3. Leistungsverpflichtung 
von Lupe Reisen 
3.1 Die Leistungsverpflichtung 
von Lupe Reisen ergibt sich 
ausschließlich aus dem Inhalt 
der Buchungsbestätigung in 
Verbindung mit dem für den 
Zeitpunkt der Reise gültigen 
Prospekt, bzw. der Reiseaus-
schreibung unter Maßgabe 
sämtlicher darin enthaltenen 
Hinweise und Erläuterungen, 
soweit diese dem Reisenden 
vorliegen. 
3.2 Leistungsträger (z.B. Ho-
tels, Fluggesellschaften) und 
Reisebüros sind von Lupe Rei-
sen nicht bevollmächtigt, Zusi-
cherungen zu geben oder Ver-
einbarungen zu treffen, die 
über die Reiseausschreibung 
von Lupe Reisen oder die Bu-
chungsbestätigung hinausgehen 
oder im Widerspruch dazu 
stehen oder den bestätigten 
Inhalt des Reisevertrages abän-
dern. 
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3.3 Orts- und Hotelprospekte, 
die nicht von Lupe Reisen he-
rausgegeben werden, sind ohne 
ausdrückliche diesbezügliche 
Vereinbarung für Lupe Reisen 
nicht verbindlich. 
3.4 Nebenabsprachen (Ände-
rungen, Ergänzungen), die den 
Umfang der vertraglichen Leis-
tungen verändern sowie Son-
derwünsche bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit einer ausdrückli-
chen Bestätigung von Lupe 
Reisen.  
 
4. Anzahlung und Restzah-
lung 
4.1 Mit Vertragsschluss und 
nach Aushändigung eines Si-
cherungsscheines gemäß § 
651k Abs. 3 BGB durch Lupe 
Reisen an den Reisenden ist 
eine Anzahlung zu leisten, die 
auf den Reisepreis angerechnet 
wird. Sie beträgt, soweit im 
Einzelfall nichts anderes ver-
einbart ist, 10% des Reiseprei-
ses, mindestens 25 Euro pro 
Person.  
4.2 Die Restzahlung ist, soweit 
der Sicherungsschein ausge-
händigt wurde und falls im 
Einzelfall nichts anderes ver-
einbart ist, 4 Wochen vor Rei-
sebeginn fällig, wenn feststeht, 
dass die Reise nicht mehr aus 
den in Ziffer 7. genannten 
Gründen abgesagt werden 
kann. Bei Buchungen kürzer als 
4 Wochen vor Reisebeginn ist 
der gesamte Reisepreis nach 
Aushändigung des Sicherungs-
scheines sofort zahlungsfällig. 
4.3 Die Reiseunterlagen erhält 
der Reisende nach vollständiger 
Bezahlung des Reisepreises 
unverzüglich direkt von Lupe 
Reisen oder über den Reise-
mittler ausgehändigt. 

4.4 Soweit der Sicherungs-
schein übergeben ist, kein ver-
tragliches oder gesetzliches 
Zurückbehaltungsrecht des 
Reisenden gegeben ist und 
Lupe Reisen zur Erbringung 
der Reiseleistungen bereit und 
in der Lage ist, besteht ohne 
vollständige Bezahlung des 
Reisepreises kein Anspruch des 
Reisenden auf Inanspruch-
nahme der Reiseleistungen. 
4.5 Soweit dem Reisenden eine 
Buchungsbestätigung mit Leis-
tungszeitraum, Bezeichnung 
der Reise und Preisen übermit-
telt wurde sowie bei Storno-
rechnungen, tritt 30 Tage nach 
Zugang dieser Bestäti-
gung/Rechnung Zahlungsver-
zug auch ohne Mahnung von 
Lupe Reisen ein. Gehen An-
zahlung oder Restzahlung nach 
Verzugseintritt und weiterer 
Zahlungsaufforderung mit 
Fristsetzung nicht ein, ist Lupe 
Reisen berechtigt, vom Reise-
vertrag zurückzutreten und 
Rücktrittskosten gemäß Ziffer. 
8 dieser Bedingungen zu for-
dern. 
4.6 Leistet der Reisende An-
zahlung und/oder Restzahlung 
trotz Fälligkeit und ohne dass 
ein gesetzliches oder vertragli-
ches Zurückbehaltungsrecht 
besteht nicht entsprechend den 
vorstehenden vereinbartem 
Zahlungsfristen, so ist Lupe 
Reisen berechtigt, vom Reise-
vertrag zurückzutreten und 
vom Reisenden Rücktrittskos-
ten gemäß Ziffer 8. dieser Be-
dingungen zu fordern. 
 
5. Leistungsänderungen 
5.1 Änderungen wesentlicher 
Reiseleistungen von dem ver-
einbarten Inhalt des Reisever-

trages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und 
von Lupe Reisen nicht wider 
Treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind nur gestat-
tet, soweit die Änderungen 
nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der Reise 
nicht beeinträchtigen. 
5.2 Eventuelle Gewährleis-
tungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaf-
tet sind. 
5.3 Lupe Reisen ist verpflichtet, 
den Reisenden über wesentli-
che Leistungsänderungen un-
verzüglich nach Kenntnis von 
dem Änderungsgrund zu in-
formieren.  
5.4 Im Fall einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung ist der Reisende 
berechtigt, unentgeltlich vom 
Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen Rei-
se zu verlangen, wenn Lupe 
Reisen in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis 
für den Reisenden aus ihrem 
Angebot anzubieten. Der Rei-
sende hat diese Rechte unver-
züglich nach der Erklärung von 
Lupe Reisen über die Ände-
rung der Reiseleistung oder die 
Absage der Reise dieser gegen-
über geltend zu machen. 
 
6. Umbuchungen 
6.1 Ein Anspruch des Reisen-
den nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, 
des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunft oder der Beförde-
rungsart (Umbuchung) besteht 
nicht. Ist eine Umbuchung 
möglich und wird auf Wunsch 
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des Reisenden dennoch vorge-
nommen, kann Lupe Reisen bis 
zu dem bei den Rücktrittskos-
ten genannten Zeitpunkt der 
ersten Stornierungsstufe ein 
Umbuchungsentgelt von 25 
Euro pro Reisendem erheben. 
6.2 Umbuchungswünsche des 
Reisenden, die später erfolgen, 
können, sofern ihre Durchfüh-
rung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Reise-
vertrag gemäß Ziffer 10. zu den 
dort festgelegten Bedingungen 
und gleichzeitiger Neuanmel-
dung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbu-
chungswünschen, die nur ge-
ringfügige Kosten verursachen. 
 
7. Nicht in Anspruch ge-
nommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne 
Reiseleistungen, die ihm ord-
nungsgemäß angeboten wur-
den, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen 
sind (z. B. wegen vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige 
Erstattung des Reisepreises. 
Lupe Reisen wird sich um Er-
stattung der ersparten Aufwen-
dungen durch die Leistungsträ-
ger bemühen. Diese Verpflich-
tung entfällt, wenn es sich um 
völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn einer Er-
stattung gesetzliche oder be-
hördliche Bestimmungen ent-
gegenstehen. 
 
8. Rücktritt wegen Nichter-
reichens der Mindestteil-
nehmerzahl 
8.1 Lupe Reisen kann bei 
Nichterreichen einer Mindest-
teilnehmerzahl nach Maßgabe 

folgender Regelungen zurück-
treten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl 
und der späteste Zeitpunkt des 
Rücktritts durch Lupe Reisen 
muss in der konkreten Reise-
ausschreibung oder, bei ein-
heitlichen Regelungen für alle 
Reisen oder bestimmte Arten 
von Reisen, in einem allgemei-
nen Kataloghinweis oder einer 
allgemeinen Leistungsbeschrei-
bung angegeben sein. 
b) Lupe Reisen hat die Min-
destteilnehmerzahl und die 
späteste Rücktrittsfrist in der 
Buchungsbestätigung an-
zugeben oder dort auf die ent-
sprechenden Prospektangaben 
zu verweisen. 
c) Lupe Reisen ist verpflichtet, 
dem Reisenden gegenüber die 
Absage der Reise unverzüglich 
zu erklären, wenn feststeht, 
dass die Reise wegen Nichter-
reichen der Mindestteilneh-
merzahl nicht durchgeführt 
wird. 
d) Ein Rücktritt von Lupe Rei-
sen später als 4 Wochen vor 
Reisebeginn ist unzulässig. 
8.2. Der Reisende kann bei 
einer Absage die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwerti-
gen anderen Reise verlangen, 
wenn Lupe Reisen in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden 
aus ihrem Angebot anzubieten. 
Der Reisende hat dieses Recht 
unverzüglich nach der Erklä-
rung über die Absage der Reise 
durch Lupe Reisen dieser ge-
genüber geltend zu machen. 
8.3 Wird die Reise aus diesem 
Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Reisende auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück. 

9. Rücktritt aus verhaltens-
bedingten Gründen 
9.1 Lupe Reisen kann den Ver-
trag nach Reisebeginn kündi-
gen, wenn der Reisende die 
Durchführung des Vertrages 
ungeachtet einer Abmahnung 
nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Ver-
trages gerechtfertigt ist.  
9.2 Die örtlichen Bevollmäch-
tigen von Lupe Reisen (Agen-
tur, Reiseleitung) sind in diesen 
Fällen bevollmächtigt, die 
Rechte von Lupe Reisen wahr-
zunehmen.  
9.3 Kündigt Lupe Reisen, so 
behält sie den Anspruch auf 
den Gesamtpreis; Lupe Reisen 
muss sich jedoch den Wert 
ersparter Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die sie aus einer ander-
weitigen Verwendung der Rei-
seleistung erlangt, einschließ-
lich der ihr eventuell von den 
Leistungsträgern gutgeschrie-
benen Beträge.  
 
10. Rücktritt durch den Rei-
senden, Umbuchung 
10.1 Der Reisende kann bis 
Reisebeginn jederzeit durch 
Erklärung gegenüber Lupe 
Reisen, die schriftlich erfolgen 
soll, vom Reisevertrag zurück-
treten. Maßgeblich für die 
nachfolgenden Fristen ist der 
Eingang bei Lupe Reisen. 
10.2 In jedem Fall des Rück-
tritts durch den Reisenden ste-
hen Lupe Reisen unter Berück-
sichtigung gewöhnlich erspar-
ter Aufwendungen und die 
gewöhnlich mögliche anderwei-
tige Verwendung der Reiseleis-
tungen folgende pauschale 
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Entschädigungen vom Reise-
preis pro Person zu: 
Bei Flugreisen mit Charter-, 
Linien- oder Sondertarifen, 
sowie bei Reisen mit Bahnan-
reise oder mit Eigenanreise: 
a) bis 45 Tage vor Reisebeginn 
10 %, 
b) vom 44. bis 30 Tag vor Rei-
sebeginn 20 %, 
c) vom 29. bis 22. Tag vor Rei-
sebeginn 30 %, 
d) vom 21. bis 15. Tag vor Rei-
sebeginn 40 %, 
e) vom 14. bis 08. Tage vor 
Reisebeginn 50 %, 
f) vom 07. bis 01. Tag vor Rei-
sebeginn 70 %, 
g) bei Rücktritt am Tage des 
Reiseantritts oder bei Nichtan-
tritt 90% des Reisepreises. 
Bei Ferienwohnungen und 
Ferienhäusern: 
a) bis 45 Tage vor Reisebeginn 
20 %, 
b) vom 44. bis 35. Tag vor Rei-
sebeginn 50 %, 
c) vom 34. bis 01. Tag vor Rei-
sebeginn 80 %, 
d) bei Rücktritt am Tage des 
Reiseantritts oder bei Nichtan-
tritt 90% des Reisepreises. 
10.3 Für Gruppenreisen kön-
nen abweichende Bedingungen 
gelten, soweit diese im Einzel-
fall mit dem Reisenden oder, in 
dessen Vertretung, mit dem 
Gruppenauftraggeber, wirksam 
vereinbart wurden. 
10.4 Dem Reisenden ist es ges-
tattet, Lupe Reisen nachzuwei-
sen, dass ihr tatsächlich keine 
oder wesentlich geringere Kos-
ten als die geltend gemachte 
Kostenpauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist der Rei-
sende nur zur Bezahlung der 
tatsächlich angefallenen Kosten 
verpflichtet. 

10.5 Lupe Reisen behält sich 
vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, kon-
krete Entschädigung zu for-
dern, soweit Lupe Reisen 
nachweist, dass ihr wesentlich 
höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. Macht Lupe 
Reisen einen solchen Anspruch 
geltend, so ist Lupe Reisen 
verpflichtet, die geforderte 
Entschädigung unter Berück-
sichtigung etwa ersparter Auf-
wendungen und einer etwaigen 
anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.  
10.6 Durch die vorstehenden 
Bestimmungen bleibt das ge-
setzliche Recht des Reisenden 
gemäß § 651b BGB, einen Er-
satzteilnehmer zu stellen, unbe-
rührt. 
 
11. Obliegenheiten und 
Kündigung des Reisenden  
11.1 Die sich aus § 651 d Abs. 
2 BGB ergebende Verpflich-
tung zur Mängelanzeige ist bei 
Reisen mit Lupe Reisen dahin-
gehend konkretisiert, dass der 
Reisende verpflichtet ist, auf-
tretende Mängel unverzüglich 
der örtlichen Reiseleitung oder 
der örtlichen Agentur von Lu-
pe Reisen anzuzeigen und Ab-
hilfe zu verlangen.  
11.2 Ist von Lupe Reisen keine 
örtliche Reiseleitung eingesetzt 
und nach den vertraglichen 
Vereinbarungen auch nicht 
geschuldet (Siehe hierzu auch 
die Reiseausschreibung!), so ist 
der Reisende verpflichtet, Lupe 
Reisen direkt unter der nach-
folgend bezeichneten Adresse, 
Telefon- und Faxnummer, 
unverzüglich Nachricht über 

die Beanstandungen zu geben 
und um Abhilfe zu ersuchen. 
11.3 Reiseleiter sind nicht be-
rechtigt oder bevollmächtigt, 
vor, während oder nach der 
Reise Beanstandungen, bzw. 
Zahlungsansprüche des Rei-
senden namens Lupe Reisen 
anzuerkennen. 
11.4 Ansprüche des Reisenden 
entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende 
Rüge unverschuldet unter-
bleibt. 
11.5 Bei Reisegepäck sind Ver-
lust und Beschädigungen un-
verzüglich den Beförderungs-
unternehmen anzuzeigen. Dies 
gilt insbesondere bei Verlust 
von Fluggepäck. Das Beförde-
rungsunternehmen ist zur Aus-
stellung einer schriftlichen Bes-
tätigung verpflichtet. Ohne 
Anzeige besteht Gefahr eines 
Anspruchsverlustes. 
11.6 Wird die Reise infolge 
eines Reisemangels erheblich 
beeinträchtigt, so kann der 
Reisende den Vertrag kündi-
gen. Dasselbe gilt, wenn ihm 
die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, Lupe 
Reisen erkennbaren Grund 
nicht zuzumuten ist. Die Kün-
digung ist erst zulässig, wenn 
Lupe Reisen bzw. ihre Beauf-
tragten (Reiseleitung, örtliche 
Agentur) eine ihnen vom Rei-
senden bestimmte angemesse-
ne Frist haben verstreichen 
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. 
Der Bestimmung einer Frist 
bedarf es nicht, wenn die Ab-
hilfe unmöglich ist oder von 
Lupe Reisen oder ihren Beauf-
tragten verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung 
des Vertrages durch ein beson-

 4



deres Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird. 
11.7 Der Reisende ist verpflich-
tet, Ansprüche wegen nicht 
vertragsgemäßer Erbringung 
der Reiseleistungen innerhalb 
eines Monates nach dem ver-
traglich vorgesehenen Rückrei-
sedatum geltend zu machen. 
Die Geltendmachung kann 
fristwahrend nur gegenüber 
Lupe Reisen unter der unten 
angegebenen Anschrift erfol-
gen. Eine schriftliche Gel-
tendmachung wird dringend 
empfohlen. Ansprüche des 
Reisenden entfallen nur dann 
nicht, wenn die fristgerechte 
Geltendmachung von Ansprü-
chen unverschuldet unterbleibt. 
 
12. Pass-, Visa-, Devisen- 
und Gesundheitsbestim-
mungen 
12.1 Lupe Reisen informiert 
mit der Reiseausschreibung 
bzw. den Reiseinformationen 
über die obigen Bestimmun-
gen, die für das jeweilige Reise-
land gültig sind. Diese Infor-
mationen gelten für deutsche 
Staatsbürger, bei denen keine 
besonderen Verhältnisse gege-
ben sind. In der Person des 
Reisenden begründete persön-
liche Verhältnisse (z.B. Dop-
pelstaatsbürgerschaft, Staaten-
losigkeit, frühere Eintragungen 
im Pass, Flüchtlingsausweis 
usw.) können dabei nicht be-
rücksichtigt werden, soweit sie 
Lupe Reisen nicht ausdrücklich 
vom Reisenden mitgeteilt wor-
den sind. 
12.2 Lupe Reisen wird den 
Reisenden über wichtige Ände-
rungen dieser Allgemeinen 
Vorschriften vor Antritt der 
Reise informieren. 

12.3 Soweit Lupe Reisen seiner 
Hinweispflicht entsprechend 
der vorstehenden Bestimmun-
gen nachkommt, ist der Rei-
sende zur Einhaltung dieser 
Bestimmungen selbst verpflich-
tet. 
 
13. Informationen zur Identi-
tät ausführender Luftfahrt-
unternehmen 
13.1 Lupe Reisen informiert 
den Reisenden entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unter-
richtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens vor 
oder spätestens bei der Bu-
chung über die Identität der 
ausführenden Fluggesell-
schaft(en) bezüglich sämtlicher 
im Rahmen der gebuchten Rei-
se zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen.  
13.2 Steht/stehen bei der Bu-
chung die ausführende Flugge-
sellschaft(en) noch nicht fest, 
so ist Lupe Reisen verpflichtet, 
dem Reisenden die Fluggesell-
schaft bzw. die Fluggesellschaf-
ten zu nennen, die wahrschein-
lich den Flug durchführen wird 
bzw. werden. Sobald Lupe 
Reisen weiß, welche Fluggesell-
schaft den Flug durchführt, 
wird Lupe Reisen den Reisen-
den informieren. 
13.3 Wechselt die dem Reisen-
den als ausführende Fluggesell-
schaft genannte Fluggesell-
schaft, wird Lupe Reisen den 
Reisenden unverzüglich und so 
rasch dies mit angemessenen 
Mitteln möglich ist, über den 
Wechsel informieren.  
13.4 Die Mitteilung über die 
ausführenden Fluggesellschaf-
ten im Rahmen der Informati-
onspflicht von Lupe Reisen 

begründet keinen vertraglichen 
Anspruch auf die Durchfüh-
rung der Luftbeförderung mit 
der/den genannten Fluggesell-
schaft(en), soweit sich ein sol-
cher Anspruch nicht aus einer 
vertraglichen oder gesetzlichen 
Leistungspflicht von Lupe Rei-
sen ergibt. Soweit dies dem-
nach vertraglich in zulässiger 
Weise vereinbart ist, bleibt 
Lupe Reisen ein Wechsel der 
Fluggesellschaft ausdrücklich 
vorbehalten. 
13.5 Durch die vorstehenden 
Bestimmungen und die Unter-
richtungen von Lupe Reisen 
über einen Wechsel einer Flug-
gesellschaft bleiben die An-
sprüche des Reisenden nach 
der in Ziffer 13.1 bezeichneten 
Verordnung, aus sonstigen 
anwendbaren EU-
Verordnungen sowie sonstige 
vertragliche oder gesetzliche 
Rechte unberührt. 
13.6 Die entsprechend der EU-
Verordnung erstellte „Black 
List“ (Fluggesellschaften, de-
nen die Nutzung des Luftrau-
mes über den Mitgliedstaaten 
untersagt ist) ist auf der Inter-
net-Seite von Lupe Reisen ab-
rufbar und in den Geschäfts-
räumen von Lupe Reisen ein-
zusehen.  
 
14. Haftung 
14.1 Die vertragliche Haftung 
von Lupe Reisen, für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind 
(auch die Haftung für die Ver-
letzung vor-, neben- oder 
nachvertraglicher Pflichten) ist 
auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit  
a) ein Schaden des Reisenden 
von Lupe Reisen weder vor-
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sätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt oder 
b) Lupe Reisen für einen dem 
Reisenden entstehenden Scha-
den allein wegen eines Ver-
schuldens eines Leistungsträ-
gers verantwortlich ist. 
14.2 Lupe Reisen haftet nicht 
für Leistungsstörungen, Perso-
nen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen ledig-
lich vermittelt werden (z.B. 
Ausflüge, Sportveranstaltun-
gen, Theaterbesuche, Ausstel-
lungen, Beförderungsleistungen 
von und zum ausgeschriebenen 
Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reise-
ausschreibung und der Bu-
chungsbestätigung ausdrücklich 
und unter Angabe des vermit-
telten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet werden, dass 
sie für den Reisenden erkenn-
bar nicht Bestandteil der Reise-
leistungen von Lupe Reisen 
sind. Lupe Reisen haftet jedoch  
a) für Leistungen, welche die 
Beförderung des Reisenden 
vom ausgeschriebenen Aus-
gangsort der Reise zum ausge-
schriebenen Zielort, Zwi-
schenbeförderungen während 
der Reise und die Unterbrin-
gung während der Reise bein-
halten, 
b) wenn und insoweit für einen 
Schaden des Reisenden die 
Verletzung von Hinweis-, Auf-
klärungs- oder Organisations-
pflichten von Lupe Reisen ur-
sächlich geworden ist. 
 
15. Verjährung, Abtretungs-
verbot  
15.1 Ansprüche des Reisenden 
nach den §§ 651c bis f BGB 

aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von Lupe Reisen oder 
eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen von 
Lupe Reisen beruhen, verjäh-
ren in zwei Jahren. Dies gilt 
auch für Ansprüche auf den 
Ersatz sonstiger Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von Lupe Reisen oder 
eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen von 
Lupe Reisen beruhen.  
15.2 Alle übrigen Ansprüche 
nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr. 
15.3 Die Verjährung nach Zif-
fer 15.1 und 15.2 beginnt mit 
dem Tag, an dem die Reise 
nach den vertraglichen Verein-
barungen enden sollte.  
15.4 Schweben zwischen dem 
Reisenden und Lupe Reisen 
Verhandlungen über den An-
spruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist 
die Verjährung gehemmt, bis 
der Reisende oder Lupe Reisen 
die Fortsetzung der Verhand-
lungen verweigert. Die Verjäh-
rung tritt frühestens drei Mo-
nate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 
15.5 Eine Abtretung jeder An-
sprüche des Reisenden aus 
Anlass der Reise, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, an Drit-
te, auch an Ehegatten, ist aus-
geschlossen. Ebenso ist ausge-
schlossen deren gerichtliche 
Geltendmachung im eigenen 
Namen. 

16. Rechtswahl und Ge-
richtsstand 
16.1 Auf das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Reisenden und 
Lupe Reisen findet ausschließ-
lich deutsches Recht Anwen-
dung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis. 
16.2 Soweit bei Klagen des 
Reisenden gegen Lupe Reisen 
im Ausland für die Haftung 
von Lupe Reisen dem Grunde 
nach nicht deutsches Recht 
angewendet wird, findet bezüg-
lich der Rechtsfolgen, insbe-
sondere hinsichtlich Art, Um-
fang und Höhe von Ansprü-
chen des Reisenden ausschließ-
lich deutsches Recht Anwen-
dung. 
16.3 Der Reisende kann Lupe 
Reisen nur an deren Sitz ver-
klagen. 
16.4 Für Klagen von Lupe Rei-
sen gegen den Reisenden ist 
der Wohnsitz des Reisenden 
maßgebend. Für Klagen gegen 
Reisende, bzw. Vertragspartner 
des Reisevertrages, die Kauf-
leute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die 
Ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort im Aus-
land haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird 
als Gerichtsstand der Sitz von 
Lupe Reisen vereinbart. 
16.5 Die vorstehenden Be-
stimmungen gelten nicht,  
a) wenn und insoweit sich aus 
vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler 
Abkommen, die auf den Reise-
vertrag zwischen dem Reisen-
den und Lupe Reisen anzu-
wenden sind, etwas anderes 
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zugunsten des Reisenden ergibt 
oder 
b) wenn und insoweit auf den 
Reisevertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im 
Mitgliedstaat der EU, dem der 
Reisende angehört, für den 
Reisenden günstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen 
oder die entsprechenden deut-
schen Vorschriften. 
 
17. Besondere Bestimmun-
gen bei Ferienwohnungen 
und Ferienhäusern  
17.1 Die Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Reisenden und 
Lupe Reisen bei Verträgen 
über Ferienhäuser und Ferien-
wohnungen bestimmen sich, 
im Einklang mit der deutschen 
Rechtsprechung, in entspre-
chender Anwendung der §§ 
651a ff. BGB unter Berück-
sichtigung des Mietvertragscha-
rakters des Vertrages. 
17.2 Die Lupe Reisen geschul-
dete vertragliche Leistung be-
steht in der Überlassung des 
gebuchten Objekts in dem Zu-
stand und der Ausstattung, wie 
sie sich aus der Ausschreibung 
ergibt, nach Maßgabe aller Hin-
weise und Erläuterungen im 
Prospekt, bzw. der Objektbe-
schreibung und eventueller 
einschränkender oder ergän-
zender Hinweise und Verein-
barungen im Vertragsexemplar. 
17.3 Von unserer Leistungs-
pflicht nicht umfasst sind, aus-
genommen soweit diesbezüg-
lich Aufklärungs-, Hinweis- 
oder Sorgfaltspflichten unse-
rerseits bestehen, alle Umstän-
de, die nicht in direktem Zu-
sammenhang mit dem Objekt 
und den vertraglichen Leistun-
gen stehen, insbesondere die 

Umgebung des Objekts, 
Strand- und Ortsverhältnisse 
des Ferienorts. 
17.4 Die Reisenden sind ver-
pflichtet, das Objekt pfleglich 
zu behandeln, und Lupe Rei-
sen, dem Eigentümer oder dem 
örtlichen Beauftragten von 
Lupe Reisen alle Schäden und 
Mängel während der Bele-
gungszeit schnellstmöglich zu 
melden. Zur Vermeidung von 
Problemen und Beweisschwie-
rigkeiten wird dringend emp-
fohlen, sofort auch Schäden, 
Probleme und Mängel zu mel-
den, wenn diese nicht als stö-
rend empfunden werden oder, 
bei Schäden, davon ausgegan-
gen wird, dass diese nicht vom 
Reisenden oder seinen Mitrei-
senden verursacht worden sind.  
17.5 Der Reisende ist verpflich-
tet, bei eventuell auftretenden 
Leistungsstörungen alles ihm 
zumutbare zu tun, um zu einer 
Behebung der Störung beizu-
tragen und eventuelle Schäden 
so gering wie möglich zu hal-
ten. 
17.6 Haustiere dürfen nur mit 
vorheriger Genehmigung mit-
gebracht werden. Art und 
Größe sind anzugeben. 
 
18. Reiseveranstalter 
Firma Lupe Reisen, Inh. Axel 
Neuhaus, Troisdorf 
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